
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/12/14 13Os141/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1978

Norm

StGB §2 A

StGB §80 E

Rechtssatz

Wer an der Scha ung einer Gefahrenquelle (durch Auslösung von Naturkräften) mitwirkt, hat jedenfalls dafür Sorge zu

tragen, daß diese Gefahr nicht in einen tatbestandsmäßigen Erfolg umgesetzt werden kann (hier: Explosion von

selbstgebastelten Knallkörpern).
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